
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Forderungen einer HBS (Hauptbedienstelle) in 

Verbindung mit einer Schachtentrauchung.  

Grundlagen: MBO, LBO`s der Länder  

 

Musterbauordnung 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit  

einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 v. H. der Fahrschachtgrundfläche, min- 

destens jedoch 0,10 m² haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im  

Brandfall selbsttätig öffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient  

werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass  

der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Baden-Württemberg 

Kein Hinweis 

 

Bayern 

§37 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 v. H. der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m2 haben. 

Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von mindestens 

einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so 

gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Berlin 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Brandenburg 

(3) Der Fahrschacht muss zu lüften und mit Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. Die 

Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten müssen eine Größe von mindestens 5 Prozent der 

Grundfläche des Fahrschachtes, mindestens jedoch von 0,20 m2 haben. 

Kein Hinweis  

Bremen 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 



mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Hamburg 

(5) Der Fahrschacht muss zu lüften und mit Rauchabzugseinrichtungen versehen sein. Die 

Rauchabzugsöffnungen müssen eine Größe von mindestens 2,5 vom Hundert der Grundfläche des 

Fahrschachtes, mindestens jedoch 0,1 m2 haben. 

Kein Hinweis 

 

Hessen 

§42 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Niedersachsen 

 

Nordrhein-Westfalen 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Rheinland-Pfalz 



Die Fahrschächte dürfen nur für Aufzugseinrichtungen benutzt werden. Sie müssen zu lüften und mit 

Rauchabzugsöffnungen mit einem freien Querschnitt von 2,5 v. H. der Grundfläche des Fahrschachts, 

mindestens von 0,10 m² versehen sein. Diese Öffnungen dürfen Abschlüsse haben, die im Brandfall 

selbsttätig öffnen und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden können. 

 

Saarland 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 vom Hundert der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 

m2 haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Sachsen 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Sachsen-Anhalt 

§38 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Schleswig-Holstein 

§40 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

Thüringen 

§39 (3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² 

haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von 

mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 



 

Abweichungen also in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg. Hier findet sich keine 

Erwähnung/ Forderung.  

Alle anderen LBOs und auch die MBO sagen aus, dass die Rohbauöffnung einen Abschluss haben 

darf, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient 

werden kann. Um diese Forderung zu erfüllen, befindet sich eine Bedienstelle (HBS) an unserem 

System. Wörtlich erwähnt wird eine HBS aber nicht.  

 


